
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/10/25 3Ob575/50,
5Ob312/77

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1950

Norm

4.EVHGB Art7 Nr13

HGB §123

HGB §131

KO §1

KO §69

Rechtssatz

Auch über das Vermögen einer noch nicht registrierten OHG kann ein Konkurs erö7net werden. Die Konkurserö7nung

ist auch nach Auflösung der OHG noch so lange möglich, als ein ungeteiltes Vermögen vorhanden ist.

Entscheidungstexte

3 Ob 575/50

Entscheidungstext OGH 25.10.1950 3 Ob 575/50

Veröff: SZ 23/306

5 Ob 312/77

Entscheidungstext OGH 18.10.1977 5 Ob 312/77

nur: Auch über das Vermögen einer noch nicht registrierten OHG kann ein Konkurs eröffnet werden. (T1) Beisatz:

Hier: GmbH & Co KG. (T2)
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